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Einführung und Festlegung  
des Gegenstands der Untersuchung

„Wer es unterläßt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines 
Strafgesetzes gehört, ist nach diesem Gesetz nur dann strafbar, wenn er recht-
lich dafür einzustehen hat, daß der Erfolg nicht eintritt, und wenn das Unter-
lassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun ent-
spricht“. Mit diesem Satz legt das Gesetz in § 13 I StGB1 fest, wann ein Un-
terlassen auch aus einem eigentlich auf ein Begehen zugeschnittenen Tatbe-
stand des Besonderen Teils bestraft werden kann (Problematik der sog. 
unechten Unterlassungsdelikte). Die Problematik, die hinter diesen Zeilen 
steckt, hat die strafrechtliche Wissenschaft schon lange vor der Existenz des 
heutigen § 13 in Atem gehalten. Auch heute finden sich in der Wissenschaft 
rege Debatten über die in § 13 umschriebenen Kriterien. Insbesondere die 
erste Voraussetzung das rechtliche Einstehen-Müssen, die heute überwiegend 
mit dem Merkmal des Vorliegens einer Garantenstellung gleichgesetzt wird,2 
stachelt immer wieder neue Diskussionen an. So erstreckt sich das Feld der 
wissenschaftlichen Streitigkeiten von Detailfragen hinsichtlich der Vorausset-
zungen bestimmter Garantenstellungen bis hin zur generellen Anerkennung 
gewisser Garantenstellungen. Diesen aktuellen Stand der wissenschaftlichen 
Diskussion in Literatur und Rechtsprechung bezüglich der unechten Unterlas-
sungsdelikte gibt Berster sinnbildlich sehr anschaulich wieder, indem er seiner 
Arbeit den Titel Das unechte Unterlassungsdelikt – Der gordische Knoten des 
Allgemeinen Teils gibt.3 Anders formuliert kann man daher mit den Worten 
Roxins feststellen, „daß die Gleichstellungproblematik bei den unechten Un-
terlassungsdelikten das heute noch umstrittenste und dunkelste Kapitel in der 
Dogmatik des Allgemeinen Teils darstellt“4.

Ziel dieser Arbeit soll nun sein, diesen sinnbildlichen Knoten etwas zu lo-
ckern und zu entwirren, bzw. etwas mehr Licht ins Dunkel zu bringen, indem 
sie sich näher mit der Garantenstellung aus Ingerenz (gefährliches Vorverhal-
ten) befassen wird. Gerade die Garantenstellung aus Ingerenz hat die straf-
rechtliche Wissenschaft seit ihrer erstmaligen Erwähnung immer wieder be-

1  Alle §§ im Folgenden ohne Gesetzesbezeichnung sind solche des StGB.
2  Vgl. BeckOK StGB/Heuchemer, § 13 Rn. 30; NK/Gaede, § 13 Rn. 1.
3  Vgl. Berster, Das unechte Unterlassungsdelikt.
4  Roxin, AT/2, § 32 Rn. 2.
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schäftigt. Mittlerweile findet sich zu diesem Themenschwerpunkt eine un-
überschaubare Fülle an gerichtlichen Entscheidungen5, Fachaufsätzen und 
Monographien. Trotz dieses enormen wissenschaftlichen Aufwands herrscht 
im Bereich der Ingerenz alles andere als dogmatische Klarheit und Einigkeit. 
So wird immer wieder die Existenz einer Garantenstellung aus Ingerenz über-
haupt bestritten. Viel größer sind noch die Streitigkeiten zwischen den Anhän-
gern der Garantenstellung hinsichtlich ihrer genauen Voraussetzungen. Hier 
entfaltet sich insbesondere ein großes Streitfeld bezüglich der rechtlichen 
Qualität, welche das Vorverhalten aufweisen soll. Selbst wenn sich mehrere 
Autoren auf eine bestimmte rechtliche Qualität des Vorverhaltens einigen, 
bedeutet dies noch nicht, dass sie von allen gleich verstanden wird. Man be-
denke die Forderung nach einem pflichtwidrigen Vorverhalten. Gerade hier 
bleibt es trotz der Fülle wissenschaftlicher Arbeiten unklar, welche genauen 
Anforderungen an diese Pflichtwidrigkeit zu stellen sind. Soll hier etwa der 
bloße Verstoß gegen eine objektive Sorgfaltspflicht genügen oder sind nicht 
eher die Regeln der objektiven Zurechnung entsprechend anzuwenden, sodass 
zu einem Sorgfaltsverstoß ergänzend die Prüfung hinzutritt, ob sich dieser 
auch in der entstandenen Gefahr realisiert hat? Dieser Zustand der dogmati-
schen Dunkelheit hinsichtlich der genauen Voraussetzungen der Ingerenz 
führt zu einem Zustand der Rechtsunsicherheit, der nur schwer hinzunehmen 
ist. Insgesamt lässt sich nach wie vor Schünemann beipflichten, wenn er fest-
stellt, dass „[d]as Problem der Ingerenzhaftung […] daher auch heute noch 
genau so wie vor 100 Jahren zu den Kernfragen einer jeden Gleichstellungs-
theorie“ zählt.6

Hauptaugenmerk dieser Untersuchung soll daher sein, den Voraussetzungen 
der Ingerenz-Garantenstellung schärfere Konturen zu verleihen, insbesondere 
dogmatisch zu klären, ob es eines pflichtwidrigen Vorverhaltens bedarf und 
wie genau dieses Pflichtwidrigkeitskriterium inhaltlich zu bestimmen ist.

Im Rahmen dieser Untersuchung muss zunächst die Garantenstellung aus 
Ingerenz auf einen soliden dogmatischen Ansatz gestützt und daher in diesem 
Rahmen auf die Ansichten eingegangen werden, die eine Garantenstellung 
aus Ingerenz allgemein ablehnen, um darauf aufbauend die Voraussetzungen 
der Ingerenz näher beleuchten zu können. Insofern ist der Gang dieser Unter-
suchung im Groben schon vorgezeichnet.

Der erste Teil  der Untersuchung wird sich mit den meiner Ansicht nach 
wichtigsten und unterschiedlichsten Begründungsansätzen für eine Garanten-
stellung aus Ingerenz bzw. mit allgemeinen Lösungsansätzen zur Gleichstel-

5  Vgl. die ausführliche Darstellung und Analyse der Rechtsprechung zur Ingerenz 
bei Herbertz, Ingerenz, S. 32 ff.; sowie bei J. Fischer, Garantenstellung aus Ingerenz, 
S. 151 ff.

6  Schünemann, Grund und Grenzen, S. 313.



	 Einführung und Festlegung des Gegenstands der Untersuchung� 19

lungsproblematik der unechten Unterlassungsdelikte beschäftigen. Insbeson-
dere sollen diese auf ihre inhaltliche Überzeugungskraft und ihre innere 
Stringenz untersucht werden. Im Rahmen dieses Teils werden insbesondere 
auch die Ansätze, die eine Garantenstellung aus Ingerenz ablehnen, behandelt 
und kritisch untersucht werden.

Sobald sich jedoch ein solider dogmatischer Ansatz gefunden haben wird, 
welcher die Garantenstellung aus Ingerenz schlüssig erklären kann, gilt es 
sich näher den Voraussetzungen der Ingerenz zu widmen, insbesondere der 
Frage, ob es eines pflichtwidrigen Vorverhaltens bedarf. Sofern sich diese 
Frage überzeugend bejahen lässt, wird sich das Augenmerk auf die genaue 
inhaltliche Ausgestaltung und Bedeutung des Pflichtwidrigkeitskriteriums 
richten. Am Ende dieses Teils sollte sich schließlich ein klarer und genauer 
Blick auf die inhaltlichen Anforderungen für eine Garantenstellung aus Inge-
renz erhalten lassen.

Abschließen wird diese Untersuchung mit der Fragestellung der Rechtsfol-
genseite der Pflichten aus Ingerenz. Es wird erörtert werden, wie der Zumut-
barkeitsgedanke die Reichweite der Pflichten aus Ingerenz begrenzt. Dies er-
scheint gerade deshalb reizvoll, da sich der wissenschaftliche Diskurs mit der 
Frage der Reichweiten der Pflichten aus Ingerenz bislang nur spärlich befasst 
hat.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass im Rahmen dieser Arbeit von der Ver-
fassungsmäßigkeit des § 13 ausgegangen wird.7 Sollte innerhalb dieser Unter-
suchung insbesondere Art. 103 II GG herangezogen werden, so wird sich dies 
nur auf die vertretenen Ansichten beziehen und nicht auf § 13 selbst.

7  Vgl. in diesem Kontext J. Fischer, Garantenstellung aus Ingerenz, S. 37 ff.




